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Amt der Steiennärkischen Landesregierung ~211HC 

Abteilung Verf ••• ungadienat 

GZ VD - 22.00-227/94-9 Graz, am 1 1. April i~Sl 

Ggst Bautechnik - Inland; 
Bauproduktegesetz; 
Stellungnahme. 

Bearbeiter: Dr.A.Temmel 
Tel.: (0316)877/2671 DW 
Telefax: (0316)877/4395 
DVR: 0087122. 

1. Dem Präsidium des Nationalrates 
Dr.Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien; 
(mit 25 Abdrucken); Betrifft GE9.E,TZENTWU~ 

21. ...... _ ..... d ... -:.t::.." ... ·GE/19... . 
2. dem Büro des Bundesministers für 

Föderalismus und Verwaltungsrefor 
Minoritenplatz 3, 1010 Wien; :::ilt1~~~~ 

3. allen steirischen Mitgliedern des a~rates; 

0< /-1 fJ~ .'-.J_ 
4. allen steirischen Mitgliedern des Bundesrates; ;6/ ~~~ 

5. allen Ämtern der Landesregierungen 
(Landesamtsdirektion); 

6. der Verbindungsstelle der Bundesländer beim 
Amt der NÖ Landesregierung 
Schenkenstraße 4, 1014 Wien, 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: 

~1-J) -1Qkt( 

Für die Steiermärkische Landesregierung 
Der Landeshauptmann 

Dr.Krainer eh. 
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AMT DER 

STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

SOli Landesrecienln, - RechuableiJunl 3 

An das 
Bundesministerium für 
wirtschaftl. Angelegenheiten 
Landstr. Hauptstr. 55-57 
1031 Wien 

Redn.abteilun, 3 -

Bau-, Verkehrs-, Waner- und Ener,ierechl 

SOli Gral, Landhau.,a .. e 7 

DVR 0017122 

Bearbeiter Dr. Trippl 

Telefon DW (0316) rn / 2615 
Telex 311&311rllz a 
Telefax (0316) 177 /3490 
Parteien ... rkehr 
Monta, bis Freita, I bis 12 Uhi' 
Bitte in der Antwort da. Ge.chlfuzeic:hen (GZ) 
die.es Schreiben. anfahren 

GZ VD - 22.00-227/94-9 Gra:r.,am 1 " AP~I"l iaQ/. I. Po I ,;J",'t 

Gpt Bautechnik - Inland: Bauprodukte
gesetz: Stellungnahme. 

Zu dem mit do. Schreiben vom 2. 2. 1994, GZ.: 92.910/27-IX/7/93, 
übermittelten Entwurf eines Bauproduktegesetzes, beehrt sich die 
steiermärkische Landesregierung wie folgt Stellung zu nehmen: 

I. Allgemeines: 
Aus dem gesamten Text des vorliegenden Gesetzesentwurfes ist in 
keiner Weise die Abgrenzung zum Kompetenzbereich des Landes bezüg

lich des Inverkehrbringens von Bauprodukten erkennbar. Vor allem 
die Formulierungen der §§ 1, 3 und 4 erwecken den EindruCk, als ob 
sich dieses Gesetz auf den gesamten Bauproduktenbereich beziehen 

würde. Die Existenz der Ländervereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG 
Über die Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die im Sinne dieser Ver

einbarung geplante Erlassung entsprechender Landesgesetze wird 

damit vollkommen ignoriert. Im Sinne des europäischen Harmonisie

rungsprozeßes wäre wohl zu erwarten gewesen, daß sieh der Bund -
soferne er auf die Erlassung eiries eigenen Bauproduktegesetzes 

Wert legt - an der von den Ländern bereits abgeschlossenen Verein
barung orientiert. So ist in der Ländervereinbarung im Bestreben 

um eine bestmögliche Koordination im Bauproduktenbereich - für die 

Zeit bis zum vorliegen harmonisierter technischer Spezifikationen 

- eine "österreichische technische Zulassung" vorgesehen. Eine 
solche ist im vorliegenden Gesetzesentwurf nicht enthalten, womit 

eine Uneinheitlichkeit zwischen Bundes- und Landesbereich verbun
den ist. 
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Zu einzelnen Bestimmungen: 
Zum § 2: 
Es ist in keiner Weise verständlich, warum nicht einmal die 
Begriffsbestimmungen des Gesetzesentwurfes mit jenen der Länder
vereinbarung ident sind. Eine für die Länder sehr wesentliche 
Folge dieser unterschiedlichen Begriffsbestimmungen ist, daS nach 
dem Entwurf des Bundesgesetzes europäische technische Zulassungen 
nur "nach diesem Gesetz oder nach vergleichbaren Rechtsvorschrif
ten, die andere Vertragsparteien des EWR erlassen haben" erteilt 
werden können. Damit wird - ebenso im § 6 Abs. 2 - in keiner Weise 
auf die Kompetenz der Länder für die Erteilung europäischer tech
nischer Zulassungen eingegangen. 

Zum § 4: 
Im Abs. 1 fehlt die Berücksichtigung der CE-Konformitätskennzeich
nung im sinne der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. 7. 1993, 
womit die Bauproduktenrichtlinie geändert wurde. 

Zum § 6: 
Aus der Bestimmung über die europäische technische Zulassung ist 
nicht entnehmbar, welche Rechtsqualität der europäischen tech
nischen Zulassung zukommt. Handelt es-sich bei der österreichi
schen technischen Zulassung um einen BeSCheid, der einer Überprü
fung durch die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts zugängliCh 
ist, oder ist die europäische technische Zulassung bloS eine 
Bescheinigung? 
Im Abs. 6 fehlen die Kriterien, bei dessen Vorliegen eine Verlän
gerung zulässig ist, sodaS die vorgesehene Bestimmung überflüssig 
erscheint. 
Im Abs. 9 wird die Kompetenz der Länder für die Erteilung europäi
scher technischer Zulassungen nicht berücksiChtigt. 

Zum § 7: 
Als im hohen Maße unklar erscheinen die Bestimmungen bezüglich der 
Behördenzuständigkeit, der ZUlassungsstelle sowie des Bauprodukte
beirates. Da zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens eines Bauproduk
tes (z. B. Einfuhr nach österreiCh) in der Regel noch nicht fest
steht, in welchem Bereich des Bauwesens dieses Produkt eingesetzt 

15/SN-421/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



• 

• 
werden wird (z. B. Zement, stahl), erhebt sich die Fraqe, welcher 
der drei in Abs. 1 anqefübrten Bundesminister tatsächlich zustän
diq ist. Nicht qeklärt ist weiters, welche Bedeutunq den Außerun
qen des Bauproduktebeirates für die Entscheidunq der drei Bundes
minister in Fraqen der europäischen technischen Zulassunq zukommt. 
Für den Fall, daS weder eine Zulassunqsstelle noch ein Bau
produktebeirat einqerichtet wird, enthält der Gesetzesentwurf kei
ne Reqelunq betreffend die Koordination der drei anqefÜhrten Bun
desminister. 
Im vorqesehenen Abs. 4 wird die Kompetenz der Länder für die Er
teilunq europäischer technischer Zulassunqen sowie das österrei
chische Institut für Bautechnik in keiner Weise berücksichtiqt. 
Das qleiche qilt sinnqemäS für Abs. 8. 

Zum § 11: 
Es ist unklar, welche Rechtsqualität dem Konformitätszertifikat 
zukommt. Auf die AusfÜhrunqen zum § 6 wird hinqewiesen. 

Zum § 12: 
Eine Mitqliedschaft der Bundeskammer der qewerblichen wirtschaft 
in einer Bundeszertifizierunqsstelle qemäS Abs. I wird als proble
matisch anqesehen. Bei der Bundeskammer der qewerblichen wirt
schaft handelt es sich um eine Interessenvertretunq und erqibt 
sich dadurch ein spannunqsverhältnis zum Anhanq 111 Z. 3 der Bau
produktenrichtl~nie, wonach es sieh bei einer Zertifizierunqsstel
le unter anderem um eine unparteiische Stelle handeln muß. So be
stimmt auch §18 Abs. 1 des Bundesakkreditierunqsqesetzes, BGBI. 
Nr. 468/1992, daS Zertifizierunqsstellen und ihr Personal unter 
anderem frei von jedem kommerziellen Einfluß sein müssen. 

Zum § 13: 
In der vorqesehenen Bestimmunq wurde die Richtlinie 93/68/EWG des 
Rates vom 22. 7. 1993, womit die Bauproduktenrichtlinie qeändert 
.wurde, nicht berücksichtiqt. 

Ohne auf weitere Details einzuqehen, ist der vorlieqende Entwurf 
eines mit den Ländern nicht akkordierten Bauprodukteqesetzes des 
Bundes allein schon aus den anqeführten Gründen nicht als zielfüh-
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• 
rende Lösung zur Umsetzung der EG-Bauproduktenrichtlinie zu be
zeichnen. Angesichts der aufgesplitterten Kompetenzlage im Baupro
duktebereich wäre sowohl aus verwaltungsökonomischen Gründen wie 
auch im Interesse, der Bauwirtschaft an einer einheitlichen Rege
lung im gesamten Bundesgebiet der Beitritt des Bundes zur Länder
vereinbarung Über die Zusammenarbeit im Bauwesen gemäß Art. 15 a 
B-VG wünschenswert. Auf diese Weise könnten im Rahmen des vom Bund 
und den Ländern getragenen österreichischen Institutes für Bau
technik sämtliche Interessen abgestimmt und der gesamte Aufgaben
bereich in verwaltungs ökonomischer Weise (Vermeidung jedweder 
Doppelgeleisigkeit) vollzogen werden. Eine entsprechende Einladung 
zum Beitritt wurde von den Ländern bereits mehrmals ausgesprochen. 

Dem Präsidium des Nationa1rates werden unter einem 25 Abdrucke 
dieser stellungnahme zugeleitet. 

Für die 
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